
 

 

 

Weisung 202307005 vom 14.07.2023 – Anbindung eines 

elektronischen Marktplatzes für Direktaufträge der RIM-

Organisation 

  

Laufende Nummer:  202307005  

Geschäftszeichen:  1680 / 1700 / 1731  

Gültig ab:  14.07.2023   

Gültig bis:  unbegrenzt   

SGB II:  nicht betroffen   

SGB III:  Weisung   

Familienkasse:  nicht betroffen   

Bezug:   

• Weisung 201907004 vom 03.07.2019 - Austausch personenbezogener Daten mit 

Lieferanten/Dienstleistern 

• Weisung 201911009 vom 27.11.2019 - Einführungsweisung eRechnung Stufe 3 - 

Anbindung Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) der Bundesdruckerei 

• Weisung 201902006 vom 20.02.2019 - Einkauf der Bundesagentur für Arbeit 

  

Aufhebung von Regelungen:  

  

 

Zusammenfassung  

Zusammenfassung: Mit einer Nutzung des bereitgestellten elektronischen Marktplatzes sind 

viele Vorteile gegenüber konventionellen Vor-Ort-Beschaffungen verbunden. Bestellungen 

erfolgen quasi analog Internetkäufen im privaten Umfeld. Mit der Anbindung des 

elektronischen Marktplatzes wird eine Beschaffung von Gütern durch die RIM bis 1.000 € 



 

 

 

netto, die nicht über bestehende Rahmenverträge abgerufen werden können, innovativ und 

effizient als Direktauftrag ermöglicht. 

  

1. Ausgangssituation  

Aktuell werden nur Beschaffungen aus Rahmenverträgen über einen Katalog in PeP SRM 

technisch unterstützt und innerhalb des Systems abgewickelt. Direktaufträge bis 1.000 € 

netto außerhalb der Rahmenverträge werden von den RIM als Vor-Ort-Käufe oder über 

Onlinekäufe getätigt und müssen anschließend in PeP SRM händisch nacherfasst werden.

  

2. Auftrag und Ziel  

Ziel ist es, den RIM als beschaffenden Einheiten durch die Anbindung der Plattform der Unite 

Services GmbH & Co.KG  die Möglichkeit zu verschaffen, innovativ und effizient 

Direktaufträge digital und End-to-End für die alltäglichen Gebrauchsgegenstände im 

Arbeitsumfeld zu erteilen, die nicht über bestehende Rahmenverträge bestellt werden 

können. 

Es wird eine zusätzliche Bestellmöglichkeit geschaffen, alle bisherigen Bestellvarianten 

stehen den RIM als beschaffenden Einheiten weiterhin zur Verfügung. 

 

Vorteile eines elektronischen Marktplatzes 

Eine Nutzung des elektronischen Marktplatzes durch die RIM beinhaltet v.a. folgende 

Vorteile: 

Schnelle Übersicht über den Markt 

Medienbruchfreie Vorgangsbearbeitung inklusiver elektronischer Rechnungsbearbeitung 

Revisionssichere Dokumentation 

Entfall von Nacherfassungen 

Weniger „Besorgungsfahrten“ 

 

 



 

 

 

Erfolgreiche Pilotierung 

Der elektronische Marktplatz wurde ab 19.12.2022 in den RIM Dortmund, Magdeburg und 

VZ pilotiert. Die begleitende Evaluierung hat bereits zum Stichtag 31.03.2023 die 

erfolgreiche Umsetzung bestätigt. 

Unterstützende systematische Einführung 

Im Rahmen der Flächeneinführung erfolgen systematische Einweisungen in den RIM-

Verbünden. Zudem wird eine Arbeitshilfe und FAQ zur Verfügung gestellt. Die aktuellsten 

Versionen können folgendem Link entnommen werden. 

Sechs Monate nach erfolgter Flächeneinführung ist ein erstes Review vorgesehen. 

  

3. Einzelaufträge  

Die Regionalen Infrastrukturmanagements (RIM): 

nutzen neben den bestehenden Beschaffungswegen bei Bedarf die neu geschaffene 

Möglichkeit der Bestellung über den angebundenen elektronischen Marktplatz 

„Mercateo/Unite“ 

stellen sicher, dass über den elektronischen Marktplatz keine Produkte beschafft werden, die 

vergleichbar in bestehenden Rahmenverträgen verfügbar sind 

benennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Einführungsworkshops und den 

Austauschformaten an die RIM-Steuerung 

 

Die RIM-Steuerung (SB32 im BA-SH): 

organisiert die Einführungsworkshops und begleitet den Einführungsprozess durch 

regelmäßige Austauschformate mit den RIM 

stellt die Bereitstellung der aktuellen Arbeitshilfen und FAQ sicher 

analysiert jährlich gemeinsam mit CF4 und GB1 im BA-SH die Beschaffungen über den 

elektronischen Marktplatz im Hinblick auf die Optimierung zentral ausgeschriebener 

Rahmenverträge hinsichtlich Produktportfolio und Bündelungsmöglichkeiten 

 

Die Zentrale Rechnungsbearbeitungsstelle (SB63 im BA-SH) 



 

 

 

übernimmt die fristgerechte Rechnungsbearbeitung der über die Bundesdruckerei 

eingegangenen und bearbeitungsreifen elektronischen Rechnungen 

 

Das IT-Systemhaus 

stellt die Verfügbarkeit der technischen Plattform sicher  

  

4. Info  

Entfällt   

5. Haushalt  

Entfällt  

6. Beteiligung  

Der Hauptpersonalrat und die Hauptschwerbehindertenvertretung wurden beteiligt. 

Gez.  

Unterschrift 

  

  


